
Sammlung ist nicht erhaltenswert

Geschlossene Erhaltung der 
Sammlung erfolgt

Übernahme durch ein oder mehrere 
Museen im jeweiligen Bundesland

Anbieten der Sammlung oder Teile der 
Sammlung im Ausland

Übernahme durch ein österreichisches 
Museum

Übernahme durch das jeweilige 
Landesmuseum

Besteht Denkmalschutz?

Erstbegutachtung der Sammlung
Informieren der zuständigen Abteilung 
im BDA

Abgabe der Sammlungsobjekte  
und -dokumentation

Bildung von Teilsammlungen

Es kann keine Einrichtung im eigenen 
Bundesland gefunden werden, die die 
Sammlung übernimmt

Es kann keine Einrichtung in 
Österreich gefunden werden, die die 
Sammlung übernimmt

Informieren der zuständigen Abteilung 
des BDAs zur Klärung einer möglichen 
Ausfuhrgenehmigung 

Aktivierung des Netzwerks ARGE 
Bundesländerplattform: Landesmuse-
en in den anderen Bundesländern, 
Bundesmuseen, schließlich der Kreis 
der registrierten Museen

Landesmuseum

Geschlossene Erhaltung nicht möglich

Informieren der zuständigen Abteilung 
des BDAs zur Klärung der Notwendig-
keit einer geschlossenen Erhaltung

geschlossene Erhaltung notwendig

Aufteilung in Sammlungskonvolute 
nach nochmaliger Besichtigung durch 
die im Bundesland für Museen 
zuständige Stelle gemeinsam mit 
Mitarbeiter/innen des jeweiligen 
Landesmuseums

Sammlung wird als erhaltenswert 
eingestuft.

Sammlung wird als erhaltenswert 
eingestuft.

Evtl. Bildung einer Teilsammlung

Informieren der zuständigen Abteilung 
des BDAs und  und Prüfung möglicher 
Fördermöglichkeiten für das Erstellen 
eines einfachen Bestandsverzeichnis-
ses

Bestandsverzeichnis nicht vorhanden

Sammlungsbesichtigung durch die im 
Bundesland für Museen zuständige 
Stelle gemeinsam mit Mitarbeiter/
innen des jeweiligen Landesmuseums

Bestandsverzeichnis vorhanden

Bestandsverzeichnis kann aufgrund 
fehlender Fördermöglichkeiten nicht 
erstellt werden

Die Sammlung ist nicht denkmalge-
schützt

Die Sammlung ist denkmalgeschützt

Klärung der Rechtsverhältnisse

Information an die ARGE BLP

Abbildung: Grundsätzliches Vorgehen


